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1. Registrierung des Elektrofachbetriebes im Webportal 
 

 

Um Zähleranträge im Netzgebiet der Netze ODR online anmelden zu können, müssen Sie sich 

einmalig bei uns dafür registrieren. Den „Antrag zur Freischaltung eines Elektroinstallateur-

Accounts“ können Sie hier downloaden. 
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Bitte lesen Sie das Formular sorgfältig durch, füllen es aus und senden uns dieses mit einer           

Kopie Ihres Elektroinstallateurausweises unterschrieben zurück. Die Angaben müssen identisch mit 

Ihrem Elektroinstallateurausweises sein. 
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Die Zugangsdaten für das Onlineportal erhalten Sie in den darauffolgenden Tagen per Mail. 

 

 

Mit dem Ihnen mitgeteilten Benutzernamen und Passwort loggen Sie sich im Onlineportal der       

Netze ODR ein. 
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2. Eingabe eines Zähler- und Geräteauftrages für Verbrauchsanlagen 

im Portal 
 

 

Nach dem Log-In kann im Reiter Zähler- und Geräteaufträge eine neue Zählermeldung für 

Verbrauchsgeräte (Strom-Hausanschlüsse und Zusatzgeräte) erfolgen. Hierzu ist zunächst ein Klick 

auf „Zähleraufträge“ erforderlich.  

 
 

In der erscheinenden Erfassungsmaske sind zunächst die Angaben zum Anlagenstandort zu pflegen. 

 
 

Anschließend erfolgt die Eingabe der Daten zum Nutzer des Anschlusses. 

 
 

In diesem Zuge ist auch zu bestätigen, dass die Zustimmung eines eventuell abweichenden 

Grundstückseigentümers vorliegt und der Messstellenbetreiber ist über die Dropdown-Liste 

auszuwählen. 

 
 

Sie können im Online-Portal einen neuen Zähler, sowie gesteuerte Verbrauchseinrichtungen 

beauftragen. Die Auswahl erfolgt durch Anklicken der Checkbox. Nachfolgend wird die Auftragsart 

beschrieben. 
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Auftragsart „Antrag neuer Zähler / gesteuerte Verbrauchseinrichtung“ 
 

 
 

Es können bis zu vier Zählereinbauten für ein Bauvorhaben gemeldet werden. Im Handbuch wird von 

einem Fall mit einem Haushaltszähler plus einer Wärmepumpe ausgegangen. 

 

Zunächst erfolgt die Angabe von Sicherungsgröße und Ort des einzubauenden Zählers. Falls dabei die 

Auswahl „Sonstiger Ort“ erfolgt, ist dieser im Textfeld rechts zu konkretisieren. 

 

 
 

Für die Messeinrichtung, also den gewünschten Zähler, sind im nächsten Schritt die technischen 

Angaben zu leisten. Hierfür stehen die auswählbaren Werte in Dropdown-Listen zur Auswahl. Sofern 

es sich um eine Gewerbeanlage handelt, ist zusätzlich die Branche anzugeben. Eventuelle Optionen 

wie Wandlermessungen oder Steuergeräte können via Checkbox ausgewählt werden.  

 

 
 

Falls die gewünschte Anlagenart nicht im Dropdown aufgeführt wäre (bspw. ein Durchlauferhitzer), 

ist die Art „Sonstige Anlage“ zu wählen und im Feld Zählerfeldbezeichnung zu konkretisieren. 

 

 
 

 

Durch Klick auf „weitere Messeinrichtung konfigurieren“ können die Angaben zu weiteren Zählern 

angegeben werden. Die Erfassungsmasken sind dabei je Messeinrichtung gleich aufgebaut. 
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Für den Fall einer Wärmepumpe ist noch die Art der Messung (gemeinsam/getrennt) anzugeben.  

 

Zudem werden weitere technische Daten nötig, die im Bereich „Leistungsdaten Wärmepumpe“ 

erfasst werden. Die Leistungs- und Strom-Werte sind direkt in die zugehörigen Felder einzutragen.  

 

Sofern eine Ergänzungsheizung vorliegt, sind die Art (Direkt/Speicher) sowie die Leistung anzugeben.  

 

Außerdem sind der Anlagentyp sowie eine eventuelle Wärmerückgewinnung auszuwählen. 

 

 
 

 

 

Nachweis auf Steuerbarkeit der Anlage (§14a EnWG): 

 

Alle Verbrauchseinrichtungen mit einer Bezugsleistung von über 4,2 kW müssen nach §14a EnWG 

steuerbar gemacht werden.  

 

 
 

 

Dieses Feld erscheint, sobald eine der folgenden Anlagen ausgewählt wird: 

 

• private Ladepunkte bzw. Wallboxen,  

• Wärmepumpen inkl. Zusatzheizungen / Heizstäben,  

• Batteriespeicher,  

• Klimageräte für Raumkühlung 
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Terminwunsch 
 

Abschließend kann noch ein unverbindlicher Wunschtermin ausgewählt werden (sofern dieser 

ausgewählt wird, ist auch eine Telefonnummer zur Absprache anzugeben).   

Die Inbetriebnahme der Anlage kann ausgewählt werden. 

 

Zudem steht ein Freitextfeld für eventuelle Kommentare oder Zusatz-Informationen an uns bereit.  

 

Bevor der Antrag abgesendet werden kann, ist noch die Bestätigung der geltenden technischen 

Anforderungen nötig. 
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3. Übersicht der getätigten Zählermeldungen für Verbrauchsanlagen 
 

Im Reiter „alle Aufträge“ sind alle vom jeweils eingeloggten Installateur gestellten Zähleraufträge je 

nach Status ersichtlich. Es werden dabei folgende Kategorien unterschieden: 

 

• Status „neu eingereichte Aufträge“: Alle Aufträge, die im Portal angelegt und abgeschickt 

wurden, aber noch nicht von unseren Sachbearbeitern bearbeitet wurden. 

• Status „in Bearbeitung beim Netzkundenbetreuer“: Alle Aufträge, welche aktuell in 

Bearbeitung bei unseren Sachbearbeitern sind. 

• Status „die gewünschte Zählerbewegung wurde beauftragt“: Alle Aufträge, welche 

bearbeitet wurden und nun zur Terminklärung bei unserem Dispatching sind.  

• Der Status „ Status unbekannt“ sammelt eventuell unvollständig/fehlerhaft gesendete 

Aufträge. 

 

Durch einen Klick auf „Auftragsdaten anzeigen“ (grüner Kasten im Screenshot) lassen sich die Daten 

des Auftrags nochmals einsehen. 

 

 
 


